
 

 

 
 

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds 
 

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) 
 

 
 
 
 

Bericht über das Rechnungsjahr 
1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Amundi Austria GmbH als Verwaltungsgesellschaft des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds 
 wurde per 01.05.2018 mit der Pioneer Investments Austria GmbH fusioniert, die Firma der fusionierten Gesellschaft lautet 

Amundi Austria GmbH. 
 



 

Rechnungsjahr: 01.10.2017 - 30.09.2018 
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds   Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

Organe der Amundi Austria GmbH .........................................................................................................................................3 

Angaben zur Vergütungspolitik ..............................................................................................................................................4 

Bericht an die Anteilsinhaber/innen ........................................................................................................................................5 

Anlagestrategie .....................................................................................................................................................................5 

Kapitalmarktentwicklung .......................................................................................................................................................5 

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds in EUR ...........................................................................................6 

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ........................................................................................................7 

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) ................................................................................... 7 

2. Fondsergebnis ............................................................................................................................................................ 8 

3. Entwicklung des Fondsvermögens ............................................................................................................................. 9 

Vermögensaufstellung ......................................................................................................................................................... 10 

Bestätigungsvermerk .......................................................................................................................................................... 13 

Berechnung des Gesamtrisikos ........................................................................................................................................... 15 

Steuerliche Behandlung....................................................................................................................................................... 16 

Fondsbestimmungen ........................................................................................................................................................... 24 



 

Rechnungsjahr: 01.10.2017 - 30.09.2018 
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds  Seite 3 
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Angaben zur Vergütungspolitik 
 

1.  

Anzahl der Mitarbeiter 141 

davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 37 

Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten 
Vergütungen EUR 13.009.559,28 

davon variable Vergütung EUR 1.985.558,70 

 
2. 

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger EUR 6.485.377,38 

davon Vergütungen an die Geschäftsführung EUR 1.896.840,36 

davon Vergütungen an die Führungskräfte  EUR 2.150.574,78 

davon Vergütungen an sonstige Risikoträger EUR 2.003.336,27 

davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 434.625,97 

davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben 
Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger EUR 0,00 
Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die VERA-Meldung per 31.12.2017. 
 
3.  
Die Höhe der Gesamtvergütungen setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen. Die fixen Anteile orientieren sich an der 
Funktion, dem Grad der Verantwortung, der Ausbildung und den Kompetenzen der einzelnen Funktionsträger. Variable Bestandteile werden 
eingesetzt, um eine direkte Verknüpfung zwischen Entlohnung und risikobereinigter Leistung sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige 
Sicht zu schaffen und um auf diese Weise einen Gleichklang zwischen den Kundeninteressen, den Interessen der Gesellschaft und ihrer 
Stakeholder mit jenen der Mitarbeiter und Organe herzustellen. Für diese Zwecke werden auch Instrumente als Teil der variablen Vergütung 
für in das Fondsmanagement involvierte Mitarbeiter eingesetzt. Die Berechnung der Höhe der variablen Vergütung basiert auf individuellen 
risikobasierten quantitativen und qualitativen Kriterien für einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum. 
 
4.  
Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im Sommer 2017 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem 
Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 20.09.2017 zur Kenntnis gebracht. Grundsätzlich gab es keine 
Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen. 
 
5.  
Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 20.09.2017 die Grundsätze der Vergütungspolitik 
überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 24.10.2017 beschlossen, in der insbesondere eine Anpassung an die 
Vergütungsregeln der Amundi Gruppe erfolgte und in diesem Zusammenhang insbesondere Instrumente und Rückstellungsdauer 
überarbeitet wurden.  
 
Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (http://www.amundi.at ) abrufbar und 
werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 
 

http://www.amundi.at/
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Bericht an die Anteilsinhaber/innen 

 
Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! 
 
 
Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 
idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 vor. 
 
 

Anlagestrategie 

 
Das Hauptaugenmerk des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds liegt auf eine balancierte Mischung zwischen sehr aktiven und 
konzentrierten Fonds und ertrags- und kapitalerhaltungsfokussierten Komponenten. Daher konnte der Dachfonds während der Rallyephase 
im letzten Quartal 2017 und bis Ende Januar eine positive Performance von ca. 10% verzeichnen aber auch in der Korrekturphase seit Ende 
Mai den negativen Verlauf abbremsen.  
 
So konnte der Ende 2017 gekaufte Schroder China Fund eine überdurchschnittliche Kontribution am Anfang des Rechnungsjahr liefern, 
während die stabilere Stewart Investors Asia Pacific Sustainable und Schroder ISF Asian Equity Yield eine unterstützende Rolle ab Juni 
übernahmen. Von der Abschwächung der indischen Börse wurde aber der erste ebenfalls nicht verschont. Axa Rosenberg Asia Pacific ex 
Japan wurde trotz guter relativer Performance wegen schrumpfenden Volumina verkauft. Stattdessen wurden Fidelity Asian Special 
Situations und BlackRock Asian Dragon ins Portfolio aufgenommen. M&G Asian Equity wurde aufgrund des geplanten Ausscheidens des 
Lead Portfolio Manager reduziert. Eine relevante und positive Kontribution lieferte der Amundi Equity Thailand, denn an der Bangkoker 
Börsehielten sich die großen Marktturbulenzen in Grenzen.  
 
Gemäß seiner Ausrichtung wurde im Fonds über die Berichtsperiode die Kassaquote nahezu bei null gehalten. Das Währungsrisiko wird 
aktuell nicht abgesichert. 
 

Kapitalmarktentwicklung 

 
Die internationalen Aktienmärkte verzeichneten im Rechnungsjahr einerseits eine sehr gute Performance gleichzeitig aber auch einen 
wachsend volatilen Verlauf. In den USA wurden Kursgewinne von rund 18 Prozent auf Euro-Basis und 16 Prozent auf US-Dollar-basis 
verzeichnet. Leitindizes wie der S&P 500 stiegen im Laufe des Rechnungsjahres auf neue Allzeithochs. Der S&P stieg auf ein Allzeithoch 
von 2940 Punkten, musste in der Folge allerdings wieder etwas an Terrain abgeben und beendete das Rechnungsjahr bei circa 2900 
Punkten. An der japanischen Börse herrschte im Laufe des Sommers ebenfalls Euphorie, der Nikkei Index verbuchte bis zum Ende des 
Rechnungsjahres auf Euro-Basis ein Plus von rund 20 Prozent. Gedämpfter sah das Bild in Europa aus. Der Stoxx 600 erzielte eine 
Performance von rund -1 Prozent. Auch eher verhalten entwickelten sich die Aktienbörsen der Emerging Markets, beispielsweise der globale 
MSCI Emerging Markets Index mit einer Euro Performance von rund -1 Prozent.  
 
Die anhaltende Recovery der Ölpreise von rund 50 USD auf 80 USD half vor allem den ölexportierenden Staaten und Energieunternehmen.  
 
Trotz dem synchronen Wirtschaftswachstum in den meisten großen Ländern der Welt und der sehr expansive amerikanische Fiskalpolitik 
kam an den asiatischen Aktienmärkten zu Phasen erhöhter Schwankungen. Während des letzten Quartals 2017 konnte ein sehr robuster 
Kursanstieg mehrere Indizes zu ihren historischen Höchstständen führen. Gleich darauf sorgten dagegen steigenden Renditen in den USA 
für die ersten Turbulenzen. Die Perspektive steigender Zinsen setzte alle Emerging Markets unter Druck und trübte das Gewinnszenario ein. 
Besonders in den USA konnten aber die Unternehmensberichte die Investorencommunity immer wieder positiv überraschen. Mit der 
Verschärfung der Töne und der Einführung von Zöllen seitens der Vereinigten Staaten, die insbesondere auf China zielten, wuchsen die 
internationalen politischen Spannungen und verursachten scharfe negative Kurskorrekturen an den asiatischen Börsen.  
 
Im Rechnungsjahr erhöhte die Federal Reserve den Leitzins mehrmals und aktuell ist mit weiteren Erhöhungen des Leitzinses zu rechnen. 
In Europa stellt sich das Bild bezüglich von Zinsanhebungen noch verhaltener dar und es ist nicht mit schnellen Zinsanhebungen von Seiten 
der europäischen Zentralbank zu rechnen. Des Weiteren ist hier auch das aktuelle Wirtschaftswachstum hinter den Wachstumserwartungen 
der USA. In Japan bleibt die expansive Geldpolitik der Zentralbank erhalten während China zu gezielten Maßnahmen greift, um die 
Wirtschaft und den Aktienmarkt zu stabilisieren.  
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Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds in EUR 

 

 

Rechnungsjahresende     30.09.2018 30.09.2017 30.09.2016 

      Fondsvermögen in 1.000     8.909 7.815 6.795 

      Ausschüttungsanteile AT0000A0A5V9 in EUR 

Rechenwert je Anteil      202,53 203,31 189,11 

Anzahl der ausgegebenen Anteile     10.699 8.566 6.364 

Ausschüttung je Anteil     5,00 4,00 4,00 

Wertentwicklung in %     +1,52 +9,79 +12,74 

Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A0A5L0 in EUR 

Rechenwert je Anteil     232,24 229,22 209,58 

Anzahl der ausgegebenen Anteile     29.032 26.496 26.677 

zur Thesaurierung verwendeter Ertrag   15,58 2,48 4,37 

Auszahlung gem. § 58 Abs 2 InvFG     3,0783 0,48 0,87 

Wertentwicklung in %     +1,52 +9,82 +12,72 
 
 
 

 

Ausschüttende Tranche: 

Die Ausschüttung beinhaltet ordentliche Erträge, KESt und gegebenenfalls Kursgewinne und erfolgt ab dem  

17.12.2018 von der jeweiligen depotführenden Bank. Die depotführende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung 

die Kapitalertragssteuer einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. 

 Die Ausschüttungsrendite wird folgendermaßen ermittelt:  

Ausschüttung / (letzter Rechenwert des vorangegangenen RJ abzüglich Ausschüttung für das vorangegangene RJ) 

 Thesaurierende Tranche: 

Bei der thesaurierenden Tranche werden die Erträgnisse - mit Ausnahme der Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG  

(= KESt-Auszahlung) - im Fonds belassen. Die Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG wird ab dem 17.12.2018 von 

der jeweiligen depotführenden Bank ausbezahlt bzw. bei Kapitalertragssteuerpflicht einbehalten und abgeführt. 
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Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 

 
Alle Angaben in EUR 
 

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) 

 
Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: 
pro Anteil in Fondswährung ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages 
 
 

Ausschüttungsanteile AT0000A0A5V9 in EUR 

Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres 203,31 

Ausschüttung am 15.12.2017 (Rechenwert: 209,33) von 4,00 entspricht 0,0191 Anteilen 4,00 

Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres 202,53 

Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Ausschüttungsbetrag erworbene Anteile (1,0191 * 202,53) 206,40 

Nettoertrag pro Anteil (206,40 - 203,31) 3,09 

Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %  +1,52 

  Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A0A5L0 in EUR 

Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres 229,22 

Auszahlung (KESt) am 15.12.2017 (Rechenwert: 240,04) von 0,4827 entspricht 0,0020 
Anteilen 0,48 

Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres 232,24 

Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Auszahlungsbetrag erworbene Anteile (1,0020 * 232,24) 232,71 

Nettoertrag pro Anteil (232,71 - 229,22) 3,49 

Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %  +1,52 
 

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds 
zu. 
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2. Fondsergebnis 

 
 

a. Realisiertes Fondsergebnis 
   

    Ordentliches Fondsergebnis 

    Erträge (ohne Kursergebnis) 

Zinsenerträge   124,26   

Dividendenerträge   0,00   

Erträge aus Subfonds   31.011,79   

Zinsenaufwendungen (inkl. negativer 
Habenzinsen)   -1.601,20 29.534,85 

    Aufwendungen 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft   -88.496,60   

Abzügl. Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 
1)

 25.602,26   

Performacekosten   0,00   

Kosten für Wirtschaftsprüfung und 
Steuerberatung   -4.668,30   

Publizitätskosten   -567,93   

Garantiegebühren   0,00   

Kosten für die Depotbank   -8.219,34   

Kosten für Dienste externer Berater   0,00   

Sonstige Kosten   0,00 -76.349,91 

    Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 
 

-46.815,06 

    Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 
 2)  3)

     

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren   829.423,75   

Gewinne aus derivativen Instrumenten   0,00   

Realisierte Verluste aus Wertpapieren   -95.036,64 734.387,11 

    Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 
 

687.572,05 

    b. Nicht realisiertes Kursergebnis 
2) 3)

 
  Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses    -614.192,71 

    Ergebnis des Rechnungsjahres 
 4)

 
 

73.379,34 

    c. Ertragsausgleich 
  Ertragsausgleich des Rechnungsjahres   29.118,03   

Ertragsausgleich auf den Gewinnvortrag aus Vorjahren 12.246,03 41.364,06 

    Fondsergebnis gesamt 
  

114.743,40 
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3. Entwicklung des Fondsvermögens 

 
 

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres
 5)

 7.815.006,14 

   Ausschüttungsanteile AT0000A0A5V9   

Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) am 15.12.2017   -35.128,45 

   Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A0A5L0     

Auszahlung (für Thesaurierungsanteile) am 15.12.2017   -12.914,82 

   Ausgabe und Rücknahme von Anteilen   

Ausgabe von Anteilen 1.565.000,18   

Rücknahme von Anteilen -496.077,17   

Anteiliger Ertragsausgleich -41.364,06 1.027.558,95 

   Fondsergebnis gesamt 
 (das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt) 114.743,40 

   Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 
6)

 8.909.265,22 

    
 
 
Fußnoten: 

 
1) In der Vergütung an die KAG ist eine performanceabhängige Vergütung in Höhe von EUR 0,00 enthalten. 

2) -         

3) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht 
realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. 

4) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des 
nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 120.194,40 

5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 8.566 Ausschüttungsanteile, 26.496 Thesaurierungsanteile und 0 
Vollthesaurierungsanteile 

6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 10.699 Ausschüttungsanteile, 29.032 Thesaurierungsanteile und 0 
Vollthesaurierungsanteile 

7) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 8.673,31 

8) Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses: 

  davon Veränderung unrealisierte Gewinne: EUR -401.382,98 und unrealisierte Verluste: EUR -212.809,73   

            

    Unrealisierte Gewinne Unrealisierte Verluste Summen   

  GJ 2017 1.417.615,11 -17.779,57 1.399.835,54   

  GJ 2018 1.016.232,13 -230.589,30 785.642,83   

  Veränderungen im GJ 2017/2018 -401.382,98 -212.809,73 -614.192,71   

 
 
 
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 
2,5 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich 
eine Performance Fee anfallen. 
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Vermögensaufstellung 

 
ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil 

  
satz Zugänge Abgänge 

 
Wertpapier- in EUR am 

   
Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung 

 
Fonds- 

                vermögen 

INVESTMENTZERTIFIKATE 

INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend 
LU0011963245 ABERD.GL.-AS.PAC.EQU.AADL 

 
1.000 0 11.000 78,7435 745.741,28 8,37 

LU0165623355 AMU.-EQ.GREAT.CHINA IU(C) 
 

0 0 935 834,9100 672.097,16 7,55 

LU0334874368 AMU.-EQ.INDIA INFRA.IU(C) 
 

95 50 250 1.428,7400 307.520,45 3,45 

LU0158081363 AMU.-EQ.THAILAND IU(C) 
 

40 0 60 8.799,5100 454.559,28 5,10 

LU0755946588 AMU.-SBI FM EQ.IN.SE.IU-C 
 

140 0 340 1.875,2000 548.917,78 6,16 

IE0004334029 AXA ROS.AC.APXJ.SC.A. BDL 
 

0 0 2.900 87,3100 217.993,11 2,45 

LU0411709560 BGF-ASIAN DRAGON D2 A DL 
 

11.400 0 11.400 44,3600 435.388,72 4,89 

LU0936575603 FIDELITY-AS.SP.SIT.YDISDL 
 

55.500 0 55.500 14,8300 708.622,47 7,95 

LU0164939885 HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C 
 

0 0 8.100 73,7810 514.529,57 5,78 

IE00B543WZ88 NEB.BR.-CHINA EQ.DL ADV.A 
 

0 0 24.500 25,9900 548.217,82 6,15 

LU0188438112 SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC 
 

0 0 25.600 30,6793 676.186,04 7,59 

LU0244355391 SISF CHINA OPPORT. C ACC. 
 

2.000 0 2.000 404,2124 696.017,91 7,81 

LU0181496059 SISF EMERG.ASIA C ACC 
 

12.000 500 26.500 42,2250 963.377,10 10,81 

            Summe 7.489.168,69 84,06 

INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend 

GB00B0TY6S22 FIR.ST.I.-S.I.AS.P.S.ALSA 
 

0 0 150.750 5,2963 896.443,31 10,06 

            Summe 896.443,31 10,06 

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend 

GB0030939770 M+G I.(1)-ASIAN EO A 
 

0 11.000 9.000 39,9677 359.709,30 4,04 

            Summe 359.709,30 4,04 

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE 8.745.321,30 98,16 

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 8.745.321,30 98,16 

          
 
BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 
 
 

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 
 

WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG 
BETRAG 

FONDSWÄHRUNG 
EURO EUR 41.456,24 

AMERIKANISCHE DOLLAR EUR 127.590,90 

SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 169.047,14 

    
 

Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 16,44 0,00 

Sollzinsen -173,29 0,00 

Gebührenverbindlichkeiten -4.946,37 -0,06 

FONDSVERMÖGEN 8.909.265,22 100,00 

 
 
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung: 

 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut 
Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. 
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DEVISENKURSE 
 
 

DEVISENKURSE 
    

WÄHRUNG EINHEITEN 
 

KURS   

AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,16150 USD 

BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,89065 GBP 

 
 
 
Risikohinweis: 
 
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren 
tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl 
der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, 
Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. 
 
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 
 
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird 
grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. 
 
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen 
Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen 
Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger 
Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 
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Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht 
Vermögensaufstellung genannt sind 
 

 
ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge 

    satz   
               Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, 

ger.) 

      WERTPAPIERE 
    IE00B03Z0P68 AXA ROSEN.E.A.-ALL-C.AS.A 
 

USD 3.000 41.000 

LU0859042482 BGF-ASIAN GWTH LEAD.D2 DL 
 

USD 9.500 9.500 

IE00B435PM67 J O H.C.M.U.A.EX-J.A DL 
 

USD 0 340.000 

 

 
 

 

 

 
Wien, am 14. Dezember 2018 

 
Amundi Austria GmbH 

 
 

 

 

 

 

 
DDr. Werner Kretschmer                           Gabriele Tavazzani                            Mag. Hannes Roubik                              Alois Steinböck 
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Bestätigungsvermerk 

 
Bericht zum Rechenschaftsbericht 

Prüfungsurteil 

 
Wir haben den Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH, über den von ihr verwalteten Amundi Asien Dynamik Stock 
Dachfonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) bestehend aus der Vermögensaufstellung 
zum 30. September 2018, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in 
Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2018, sowie der Ertragslage des Fonds für das an 
diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 

 
Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der 
International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im 
Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht 
 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines 
Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den 
von ihr verwalteten Fonds. 
 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 

 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die 
Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf 
der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
 

Darüber hinaus gilt: 
 

 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 
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 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

 

 Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängende Angaben. 

 

 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben 
sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, 
dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

 

 Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung 
der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

 
Sonstige Informationen 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten alle 
Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in 
Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk. 
 
Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der 
Zusicherung darauf ab. 
 
In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen 
zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem 
Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst 
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung 
gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben 
diesbezüglich nichts zu berichten. 
 
Wien, am 14. Dezember 2018 

 
  
 Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

 
 
 

Dr. Wolfgang FRITSCH  
 

Wirtschaftsprüfer 
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Berechnung des Gesamtrisikos 

 
 

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos 
 
Commitment-Ansatz (gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV) 
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lagen der Best 

Steuerliche Behandlung 

des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds 
 

ISIN: AT0000A0A5V9 Ex-Tag: 17.12.2018

RJ: 01.10.2017 - 30.09.2018 Währung EUR Auszahlung: 17.12.2018

Pos. Beschreibung
PA mit 

Option
PA ohne Option BV mit Option BV ohne Option BV jur. Person Stiftung

1. Fondsergebnis der Meldeperiode  16,3547 16,3547 16,3547 16,3547 16,3547 16,3547

2. Zuzüglich

2.1
Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf 

Kapitaleinkünfte
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.5

Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 

EStG 1988 (inkl.  Altemissionen) aus 

ausgeschüttetem Gew innv ortrag

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.6
Nicht v errechenbare Aufw ände und Verluste aus 

Kapitalv ermögen (Vortrag auf neue Rechnung)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3. Abzüglich

3.1
Gutschriften sow ie rückerstattete ausländische QuSt 

aus Vorjahren
0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028

3.2 Steuerfreie Zinserträge

3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.2.2
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie 

Zinserträge - zB Wohnbauanleihen
0,0000 0,0000 0,0000

3.3 Steuerfreie Div idendenerträge

3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Div idenden 0,0000 0,0000

3.3.2 Inlandsdiv idenden steuerfrei gem. §10 KStG 0,0000 0,0000

3.3.3
Auslandsdiv idenden steuerfrei gem. §10 bzw . § 13 

Abs. 2 KStG  2)
0,0000 0,0000

3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge

3.4.1
Gemäß DBA steuerfreie Aufw ertungsgew inne aus 

Immobiliensubfonds 80%
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.4.2
Gemäß DBA steuerfreie Aufw ertungsgew inne aus 

Immobiliensubfonds 100%
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.4.3
Gemäß DBA steuerfreie Bew irtschaftungsgew inne 

aus Immobiliensubfonds
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.4.7
Summe der gemäß DBA steuerfreien Gew inne des 

Immobilienfonds
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.5

Bereits in Vorjahren v ersteuerte Erträge aus 

Kapitalv ermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und 

AIF Erträge 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.6

Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw . bei 

Verkauf der Anteile  steuerpflichtige Einkünfte gem. § 

27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) 

6,5407 6,5407 6,5407

3.7
Mit Kapitalerträgen v errechnete steuerliche 

Verlustv orträge
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4. Steuerpflichtige Einkünfte 3) 9,8111 9,8111 16,3519 16,3519 16,3519 9,8111

4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert 9,8111 9,8111 0,0000 0,0000

4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte 0,0000 0,0000 16,3519 16,3519 16,3519 9,8111

4.2.1

Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der 

Veräußerung v on Schachtelbeteiligungen - dav on 

Basis für die 'Zw ischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)

9,8111

4.3

In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene 

Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 27 Abs. 3 

und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres

9,8111 9,8111 16,3519 16,3519 16,3519 9,8111

5.

Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, 

ausgenommen an die Meldestelle bereits 

gemeldete unterjährige Ausschüttungen

5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

5.1
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren 

v ersteuerte ordentliche Gew innv orträge
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung je Ausschüttungsanteil des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
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5.2

In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren 

v ersteuerte Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 

27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gew innv orträge 

Inv FG 1993 (letztere nur im Priv atv ermögen)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.4
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung 

13)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis 11,3547 11,3547 11,3547 11,3547 11,3547 11,3547

5.6
Ausschüttung (v or Abzug KESt), die der Fonds mit 

der gegenständlichen Meldung v ornimmt
5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

6. Korrekturbeträge 14)

6.1

Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für 

Anschaffungskosten 

(Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder 

sonst steuerbefreit sind)

Fußnote: umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im 

Wege der Veranlagung zu korrigieren

Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht 

nur KESt-pflichtige sondern sämtliche im 

Betriebsv ermögen steuerpflichtigen Beträge aus 

Kapitalv ermögen (ohne AIF-Einkünfte)

Erhöht die Anschaffungskosten, Ausnahme 

Zw ischenausschüttungen

9,8140 9,8140 16,3547 16,3547 16,3547 9,8140

6.2

Korrekturbetrag Ausschüttung für 

Anschaffungskosten bei Inv F und AIF

Fußnote: umfasst auch AIF-Einkünfte

Vermindert die Anschaffungskosten. Dies gilt nicht 

für ImmoInvF und ImmoAIF, hier vermindert 

jede Ausschüttung die Anschaffungskosten

5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

7.

Ausländische Erträge, DBA Anrechnung  

(Länderdetails zu den Ertragsarten und den im 

Ausland entrichteten Steuern sind der 

Homepage der OeKB www.profitweb.at zu 

entnehmen)

7.1 Div idenden 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7.2 Zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7.3 Ausschüttungen v on Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7.4

Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 27 Abs. 3 

und 4 EStG 1998, die im Ausland einem 

Steuerabzug unterlagen 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von 

den im Ausland entrichteten Steuern sind

8.1

auf die österreichische Einkommen-

/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar 5) 6) 

7)

8.1.1
Steuern auf Erträge aus Aktien (Div idenden) (ohne 

Berücksichtigung des matching credit)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.2
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne 

Berücksichtigung des matching credit)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.3
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds 

(ohne Berücksichtigung des matching credit)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.4

Auf inländische Steuer gemäß DBA  oder BAO 

anrechenbare, im Ausland abgezogene 

Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalv ermögen 

gem. § 27 Abs. 3 und 4. EStG 1998 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.5
Zusätzliche, fiktiv e Quellensteuer (matching credit) 

4)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.2
Von den ausl. Finanzv erw altungen auf Antrag 

rückzuerstatten 7) 8)

8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Div idenden) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  
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8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.2.4
Steuern auf Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 

27 Abs. 3 und 4 EStG 1998
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.3
Weder anrechen- noch rückerstattbare 

Quellensteuern
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.4
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus 

Drittstaaten mit Amtshilfe
0,0000 0,0000

9. Begünstigte Beteiligungserträge

9.1 Inlandsdiv idenden (steuerfrei gemäß §10 KStG) 9) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9.2
Auslandsdiv idenden (steuerfrei gemäß §10 bzw . 

§13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldiv idenden) 9)
0,0000 0,0000

9.4 Steuerfrei gemäß DBA 0,0000 0,0000

10.
Erträge, die dem KESt-Abzug unterliegen 10) 

11) 12)

10.1 Zinserträge, sow eit nicht gemäß DBA steuerfrei 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.3 Ausländische Div idenden 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.6

Erträge aus Immobiliensubfonds, Immobilienerträge 

aus AIFs oder ImmoAIFs (ohne 

Aufw ertungsgew inne)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.9
Aufw ertungsgew inne aus Immobiliensubfonds, aus 

AIFs oder ImmoAIFs  (80%) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.14
Summe KESt-pflichtige Immobilienerträge aus 

Immobiliensubfonds, aus AIFs oder ImmoAIFs 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.15

KESt-pflichtige Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. 

§ 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl.  Altemissionen) 

3) 11)

9,8111 9,8111 9,8111 9,8111 9,8111 9,8111

11.

Österreichische KESt, die bei Zufluss von 

Ausschüttungen in den Fonds einbehalten 

wurde    

11.1 KESt auf Inlandsdiv idenden 9) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.
Österreichische KESt, die durch Steuerabzug 

erhoben wird 10) 11)
2,6981 2,6981 2,6981 2,6981 2,6981 2,6981

12.1
KESt auf Zinserträge, sow eit nicht gemäß DBA 

steuerfrei
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.2 KESt auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.3 KESt auf ausländische Div idenden 9) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.5 KESt auf Ausschüttungen ausl. Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.8
KESt auf Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 27 

Abs. 3 und 4 EStG 1998 3) 10) 11)
2,6981 2,6981 2,6981 2,6981 2,6981 2,6981

12.9
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete 

Ausschüttungen abgezogene KESt
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15.
Angaben für beschränkt steuerpflichtige 

Anteilsinhaber

15.1
KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für 

beschränkt steuerpflichtige Anleger)
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Die steuerpflichtigen Einkünfte (Pkt 4.) werden durch Ableitung (Zu- und Abschläge) aus dem investmentfondsrechtlichen Fondsergebnis (Pkt 1.) ermittelt.

Erläuterungen zur Steuerlichen Behandlung

1) Privatanleger können gemäß § 240 Abs 3 BAO bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag auf Rückerstattung der KESt stellen oder diese im Wege der Veranlagung zur ESt 

geltendmachen. Bei betrieblichen Anlegern erfolgt die Steuerfreistellung und die damit verbundene Anrechnung der KESt auf die ESt/KSt im Wege der Veranlagung.

2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften (Ausnahme: Irland), Norwegen sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften,  die mit einer inländischen unter § 7 Abs 3 fallenden

Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaaten eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs 1 Z 5

 und 6 KStG idF AÄG 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.

3) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KESt auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.

4) Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.

5) für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da die ausländischen Dividenden mit dem KESt-Abzug endbesteuert sind. 

Im Einzelfall (bei direkter Inanspruchnahme des DBA) können die Beträge im Wege der Veranlagung angerechnet und die KESt rückerstattet werden.

6) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilsmäßig entfällt, wobei auch 

Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.

7) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber anrechenbar/rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.

8) Die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sehen auf Antrag die Rückerstattung der im jeweiligen Quellenstaat erhobenen Abzugsteuern, soweit sie nicht angerechnet 

werden können, vor. Die Rückerstattungsanträge sind durch den jeweiligen Anteilsinhaber zu stellen. Die erforderlichen Formulare sind auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Finanzen (https://www.bmf.gv.at) erhältlich.

9) Bei Privatanlegern und betriebichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KESt I und KESt II Abzug endbesteuert. 

Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KESt) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KESt (teilweise) angerechnet bzw. 

rückerstattet werden.

10) Entfällt für betriebliche Anleger bei Vorliegen einer KESt-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988. Falls keine vorliegt, ist die KESt, sofern sie nicht zur Endbesteuerung 

führt, auf die ESt/KSt anrechenbar.

11) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KESt Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Personen gilt die Endbesteuerung nur hinsichtlich der 

KESt pflichtigen Erträge (ohne Substanzgewinne gemäß § 27 Abs 3 und 4 EStG>).

Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KESt) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KESt (teilweise) angerechnet bzw. 

rückerstattet werden.

12) Bei Privatstiftungen unterliegen diese Beträge der Besteuerung (einschließlich jenes optionalen Zinsenteiles, hinsichtlich dessen die Stiftung mangels gesetzlicher 

Grundlage nicht zum KESt-Abzug optieren kann).

13) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.

14) Für Zwecke der Vermeidung einer Doppelbesteuerng erhöhen AG-Erträge die Anschaffungskosten, Ausschüttungen reduzieren die Anschaffungskosten des Fondsanteils.

Die AK-Korrekturwerte werden bei Kundendepots, die der KESt unterliegen, vom dempotführenden Kreditinstitut berücksichtigt.
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ISIN: AT0000A0A5L0 Ex-Tag: 17.12.2018

RJ: 01.10.2017 - 30.09.2018 Währung EUR Auszahlung: 17.12.2018

Pos. Beschreibung
PA mit 

Option
PA ohne Option BV mit Option BV ohne Option BV jur. Person Stiftung

1. Fondsergebnis der Meldeperiode  18,6594 18,6594 18,6594 18,6594 18,6594 18,6594

2. Zuzüglich

2.1
Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf 

Kapitaleinkünfte
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.5

Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 

EStG 1988 (inkl.  Altemissionen) aus 

ausgeschüttetem Gew innv ortrag

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.6
Nicht v errechenbare Aufw ände und Verluste aus 

Kapitalv ermögen (Vortrag auf neue Rechnung)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3. Abzüglich

3.1
Gutschriften sow ie rückerstattete ausländische QuSt 

aus Vorjahren
0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

3.2 Steuerfreie Zinserträge

3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.2.2
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie 

Zinserträge - zB Wohnbauanleihen
0,0000 0,0000 0,0000

3.3 Steuerfreie Div idendenerträge

3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Div idenden 0,0000 0,0000

3.3.2 Inlandsdiv idenden steuerfrei gem. §10 KStG 0,0000 0,0000

3.3.3
Auslandsdiv idenden steuerfrei gem. §10 bzw . § 13 

Abs. 2 KStG  2)
0,0000 0,0000

3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge

3.4.1
Gemäß DBA steuerfreie Aufw ertungsgew inne aus 

Immobiliensubfonds 80%
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.4.2
Gemäß DBA steuerfreie Aufw ertungsgew inne aus 

Immobiliensubfonds 100%
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.4.3
Gemäß DBA steuerfreie Bew irtschaftungsgew inne 

aus Immobiliensubfonds
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.4.7
Summe der gemäß DBA steuerfreien Gew inne des 

Immobilienfonds
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.5

Bereits in Vorjahren v ersteuerte Erträge aus 

Kapitalv ermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und 

AIF Erträge 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.6

Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw . bei 

Verkauf der Anteile  steuerpflichtige Einkünfte gem. § 

27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) 

7,4625 7,4625 7,4625

3.7
Mit Kapitalerträgen v errechnete steuerliche 

Verlustv orträge
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4. Steuerpflichtige Einkünfte 3) 11,1937 11,1937 18,6561 18,6561 18,6561 11,1937

4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert 11,1937 11,1937 0,0000 0,0000

4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte 0,0000 0,0000 18,6561 18,6561 18,6561 11,1937

4.2.1

Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der 

Veräußerung v on Schachtelbeteiligungen - dav on 

Basis für die 'Zw ischensteuer' (§22 Abs.2 KStG)

11,1937

4.3

In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene 

Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 27 Abs. 3 

und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres

11,1937 11,1937 18,6561 18,6561 18,6561 11,1937

5.

Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, 

ausgenommen an die Meldestelle bereits 

gemeldete unterjährige Ausschüttungen

3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783

5.1
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren 

v ersteuerte ordentliche Gew innv orträge
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Steuerliche Behandlung je Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
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5.2

In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren 

v ersteuerte Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 

27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gew innv orträge 

Inv FG 1993 (letztere nur im Priv atv ermögen)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.4
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung 

13)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis 15,5811 15,5811 15,5811 15,5811 15,5811 15,5811

5.6
Ausschüttung (v or Abzug KESt), die der Fonds mit 

der gegenständlichen Meldung v ornimmt
3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783

6. Korrekturbeträge 14)

6.1

Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für 

Anschaffungskosten 

(Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder 

sonst steuerbefreit sind)

Fußnote: umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im 

Wege der Veranlagung zu korrigieren

Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht 

nur KESt-pflichtige sondern sämtliche im 

Betriebsv ermögen steuerpflichtigen Beträge aus 

Kapitalv ermögen (ohne AIF-Einkünfte)

Erhöht die Anschaffungskosten, Ausnahme 

Zw ischenausschüttungen

11,1970 11,1970 18,6594 18,6594 18,6594 11,1970

6.2

Korrekturbetrag Ausschüttung für 

Anschaffungskosten bei Inv F und AIF

Fußnote: umfasst auch AIF-Einkünfte

Vermindert die Anschaffungskosten. Dies gilt nicht 

für ImmoInvF und ImmoAIF, hier vermindert 

jede Ausschüttung die Anschaffungskosten

3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783

7.

Ausländische Erträge, DBA Anrechnung  

(Länderdetails zu den Ertragsarten und den im 

Ausland entrichteten Steuern sind der 

Homepage der OeKB www.profitweb.at zu 

entnehmen)

7.1 Div idenden 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7.2 Zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7.3 Ausschüttungen v on Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7.4

Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 27 Abs. 3 

und 4 EStG 1998, die im Ausland einem 

Steuerabzug unterlagen 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von 

den im Ausland entrichteten Steuern sind

8.1

auf die österreichische Einkommen-

/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar 5) 6) 

7)

8.1.1
Steuern auf Erträge aus Aktien (Div idenden) (ohne 

Berücksichtigung des matching credit)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.2
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne 

Berücksichtigung des matching credit)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.3
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds 

(ohne Berücksichtigung des matching credit)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.4

Auf inländische Steuer gemäß DBA  oder BAO 

anrechenbare, im Ausland abgezogene 

Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalv ermögen 

gem. § 27 Abs. 3 und 4. EStG 1998 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.1.5
Zusätzliche, fiktiv e Quellensteuer (matching credit) 

4)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.2
Von den ausl. Finanzv erw altungen auf Antrag 

rückzuerstatten 7) 8)

8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Div idenden) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.2.4
Steuern auf Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 

27 Abs. 3 und 4 EStG 1998
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.3
Weder anrechen- noch rückerstattbare 

Quellensteuern
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8.4
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus 

Drittstaaten mit Amtshilfe
0,0000 0,0000

9. Begünstigte Beteiligungserträge

9.1 Inlandsdiv idenden (steuerfrei gemäß §10 KStG) 9) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9.2
Auslandsdiv idenden (steuerfrei gemäß §10 bzw . 

§13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldiv idenden) 9)
0,0000 0,0000

9.4 Steuerfrei gemäß DBA 0,0000 0,0000

10.
Erträge, die dem KESt-Abzug unterliegen 10) 

11) 12)

10.1 Zinserträge, sow eit nicht gemäß DBA steuerfrei 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.3 Ausländische Div idenden 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.6

Erträge aus Immobiliensubfonds, Immobilienerträge 

aus AIFs oder ImmoAIFs (ohne 

Aufw ertungsgew inne)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.9
Aufw ertungsgew inne aus Immobiliensubfonds, aus 

AIFs oder ImmoAIFs  (80%) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.14
Summe KESt-pflichtige Immobilienerträge aus 

Immobiliensubfonds, aus AIFs oder ImmoAIFs 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.15

KESt-pflichtige Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. 

§ 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl.  Altemissionen) 

3) 11)

11,1937 11,1937 11,1937 11,1937 11,1937 11,1937

11.

Österreichische KESt, die bei Zufluss von 

Ausschüttungen in den Fonds einbehalten 

wurde    

11.1 KESt auf Inlandsdiv idenden 9) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.
Österreichische KESt, die durch Steuerabzug 

erhoben wird 10) 11)
3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783

12.1
KESt auf Zinserträge, sow eit nicht gemäß DBA 

steuerfrei
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.2 KESt auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge 1) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.3 KESt auf ausländische Div idenden 9) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.5 KESt auf Ausschüttungen ausl. Subfonds 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12.8
KESt auf Einkünfte aus Kapitalv ermögen gem. § 27 

Abs. 3 und 4 EStG 1998 3) 10) 11)
3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783 3,0783

12.9
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete 

Ausschüttungen abgezogene KESt
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15.
Angaben für beschränkt steuerpflichtige 

Anteilsinhaber

15.1
KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für 

beschränkt steuerpflichtige Anleger)
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Die steuerpflichtigen Einkünfte (Pkt 4.) werden durch Ableitung (Zu- und Abschläge) aus dem investmentfondsrechtlichen Fondsergebnis (Pkt 1.) ermittelt.

Erläuterungen zur Steuerlichen Behandlung

1) Privatanleger können gemäß § 240 Abs 3 BAO bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag auf Rückerstattung der KESt stellen oder diese im Wege der Veranlagung zur ESt 

geltendmachen. Bei betrieblichen Anlegern erfolgt die Steuerfreistellung und die damit verbundene Anrechnung der KESt auf die ESt/KSt im Wege der Veranlagung.

2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften (Ausnahme: Irland), Norwegen sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften,  die mit einer inländischen unter § 7 Abs 3 fallenden

Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaaten eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs 1 Z 5

 und 6 KStG idF AÄG 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.

3) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KESt auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.

4) Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.

5) für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da die ausländischen Dividenden mit dem KESt-Abzug endbesteuert sind. 

Im Einzelfall (bei direkter Inanspruchnahme des DBA) können die Beträge im Wege der Veranlagung angerechnet und die KESt rückerstattet werden.

6) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilsmäßig entfällt, wobei auch 

Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.

7) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber anrechenbar/rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.

8) Die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sehen auf Antrag die Rückerstattung der im jeweiligen Quellenstaat erhobenen Abzugsteuern, soweit sie nicht angerechnet 

werden können, vor. Die Rückerstattungsanträge sind durch den jeweiligen Anteilsinhaber zu stellen. Die erforderlichen Formulare sind auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Finanzen (https://www.bmf.gv.at) erhältlich.

9) Bei Privatanlegern und betriebichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KESt I und KESt II Abzug endbesteuert. 

Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KESt) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KESt (teilweise) angerechnet bzw. 

rückerstattet werden.

10) Entfällt für betriebliche Anleger bei Vorliegen einer KESt-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988. Falls keine vorliegt, ist die KESt, sofern sie nicht zur Endbesteuerung 

führt, auf die ESt/KSt anrechenbar.

11) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KESt Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Personen gilt die Endbesteuerung nur hinsichtlich der 

KESt pflichtigen Erträge (ohne Substanzgewinne gemäß § 27 Abs 3 und 4 EStG>).

Im Einzelfall (wenn die Einkommensteuer geringer ist als die KESt) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KESt (teilweise) angerechnet bzw. 

rückerstattet werden.

12) Bei Privatstiftungen unterliegen diese Beträge der Besteuerung (einschließlich jenes optionalen Zinsenteiles, hinsichtlich dessen die Stiftung mangels gesetzlicher 

Grundlage nicht zum KESt-Abzug optieren kann).

13) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.

14) Für Zwecke der Vermeidung einer Doppelbesteuerng erhöhen AG-Erträge die Anschaffungskosten, Ausschüttungen reduzieren die Anschaffungskosten des Fondsanteils.

Die AK-Korrekturwerte werden bei Kundendepots, die der KESt unterliegen, vom dempotführenden Kreditinstitut berücksichtigt.
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Fondsbestimmungen 

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011 

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds, Miteigentumsfonds gemäß 
Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. 

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Amundi Austria 
GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet. 

Artikel 1  Miteigentumsanteile 

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. 

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden. 

Artikel 2  Depotbank (Verwahrstelle) 

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die State Street Bank GmbH, Filiale Wien1.  

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen. 

Artikel 3  Veranlagungsinstrumente und –grundsätze 

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.  

Der Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds investiert zu mindestens 75 vH des Fondsvermögens in Investmentfonds, die 
überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere asiatisch-pazifischer Märkte inklusive Australien investieren. 

Der Investmentfonds kann auch in Forderungswertpapiere investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, 
die nicht auf Fondswährung lauten. 

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das 
Fondsvermögen erworben. 

Wertpapiere 

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 25 vH des Fondsvermögens 
erworben werden. 

Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 25 vH des Fondsvermögens erworben werden. 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von 
nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, 
wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG 
entsprechen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen 
insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. 

Anteile an Investmentfonds 

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 vH des Fondsvermögens und insgesamt im gesetzlich 
zulässigen Umfang erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des 
Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 vH des 
Fondsvermögens erworben werden. 

Derivative Instrumente 

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 25 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. 

Risiko-Messmethode des Investmentfonds 

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: 

Commitment Ansatz 

                                                 
1
 Änderung der Unternehmensbezeichnung per 05.04.2016: Neuer Name; State Street Bank International GmbH, Filiale Wien. 
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Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt. 

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 vH des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens 
nicht Überschreiten. 

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 25 vH des Fondsvermögens 
gehalten werden. 

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. 

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Anteilen an 
Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen 
oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. 

Vorübergehend aufgenommene Kredite 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 vH des 
Fondsvermögens aufnehmen. 

Pensionsgeschäfte 

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 25 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. 

 Wertpapierleihe 

Wertpapierleihgeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. 

Artikel 4  Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme  

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. 

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises 
zusammen. 

Ausgabe und Ausgabeaufschlag 

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt börsentäglich. 

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 4,00 vH zur Deckung 
der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.  

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von 
Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

Rücknahme und Rücknahmeabschlag 

Die Berechnung des Rücknahmepreises erfolgt bzw. die Rücknahme erfolgt börsentäglich.  

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. 

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen 
Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen. 

Artikel 5  Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. September.  

Artikel 6  Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung 

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug und/oder 
Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Abzug und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden. 

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach 
dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des 
Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der 
Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.  

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung 
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unterschreiten.  

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15. Dezember des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, 
der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.  

Jedenfalls ist ab dem 15. Dezember ein gemäß InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf 
den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, 
die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, daß die 
Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen 
Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 
Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Abzug (Thesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei 
Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung 
einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei 
denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, daß 
die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen 
Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 
Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 

Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Inlands- und Auslandstranche) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine 
Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG 
maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15. Dezember des folgenden Rechnungsjahres. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die 
Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen 
Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 
Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. 

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des 
jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen. 

Artikel 7  Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,00 vH des 
Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller 
durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.  

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,5 vH des Fondsvermögens. 

 

 

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt. 

 

 

Anhang  
 
Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten 

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR 

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen.  Dieses Verzeichnis ist den anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln. 

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu 
veröffentlichen.  
Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte 
“größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im 
Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetsite zugänglich machen. 
 

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 
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http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_rma2 
 

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: 

 

1.2.1. Luxemburg  Euro MTF Luxemburg 

 

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: 

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden. 

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka 

2.2. Montenegro:  Podgorica 

2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange) Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 

2.4. Schweiz:   SWX Swiss-Exchange 

2.5. Serbien:   Belgrad 

2.6. Türkei:   Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 

3. Börsen in außereuropäischen Ländern 

3.1. Australien:  Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 

3.2. Argentinien:  Buenos Aires 

3.3. Brasilien:   Rio de Janeiro, Sao Paulo 

3.4. Chile:   Santiago 

3.5. China:   Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 

3.6. Hongkong:  Hongkong Stock Exchange 

3.7. Indien:   Mumbay 

3.8. Indonesien:  Jakarta 

3.9. Israel:   Tel Aviv 

3.10. Japan:   Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 

3.11. Kanada:   Toronto, Vancouver, Montreal 

3.12 Kolumbien:  Bolsa de Valores de Colombia 

3.13. Korea:   Korea Exchange (Seoul, Busan) 

3.14. Malaysia:   Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 

3.15. Mexiko:   Mexiko City 

3.16. Neuseeland:  Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 

3.17. Peru:   Bolsa de Valores de Lima 

3.18. Philippinen:  Manila 

3.19. Singapur:   Singapur Stock Exchange 

3.20. Südafrika:  Johannesburg 

3.21. Taiwan:   Taipei 

3.22. Thailand:   Bangkok 

3.23. USA:   New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock  
Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco / Pacific Stock 
Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati 

                                                 
2
 Zum Öffnen des Verzeichnisses auf „Show table columns“ klicken. Der Link kann durch die FMA bzw. die ESMA geändert werden. Über 

die FMA-Homepage gelangen Sie auf folgendem Weg zum Verzeichnis: 
https://www.fma.gv.at/de/unternehmen/boerse-wertpapierhandel/boerse.html - hinunterscrollen - Link „Liste der geregelten Märkte (MiFID Database; 
ESMA)“ – „Show table columns“ 
 

http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_rma
https://www.fma.gv.at/de/unternehmen/boerse-wertpapierhandel/boerse.html


 

Rechnungsjahr: 01.10.2017 - 30.09.2018 
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds  Seite 28 

3.24. Venezuela:  Caracas 

3.25. Vereinigte Arabische 

 Emirate:   Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 

4.1. Japan:   Over the Counter Market 

4.2. Kanada:   Over the Counter Market 

4.3. Korea:   Over the Counter Market 

4.4. Schweiz:   SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market  

der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 

4.5. USA:   Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)  

5. Börsen mit Futures und Options Märkten 

5.1. Argentinien:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

5.2. Australien:  Australian Options Market,  Australian 

    Securities Exchange (ASX) 

5.3. Brasilien:   Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de  
Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 

5.4. Hongkong:  Hong Kong Futures Exchange Ltd. 

5.5. Japan:   Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures  
Exchange, Tokyo Stock Exchange 

5.6. Kanada:   Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 

5.7. Korea:   Korea Exchange (KRX) 

5.8. Mexiko:   Mercado Mexicano de Derivados 

5.9. Neuseeland:  New Zealand Futures & Options Exchange 

5.10. Philippinen:  Manila International Futures Exchange 

5.11. Singapur:   The Singapore Exchange Limited (SGX) 

5.12. Slowakei:   RM-System Slovakia 

5.13. Südafrika:  Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange  
(SAFEX) 

5.14. Schweiz:   EUREX 

5.15. Türkei:   TurkDEX 

5.16. USA:   American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago,  
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity 
Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock 
Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 

 


